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ENTGELTSÄTZE FÜR SERVICELEISTUNGEN  
UND NUTZUNGSRECHTE  
des Montanhistorischen Dokumentationszentrums (montan.dok) 
 
Die Verfügbarmachung und Bereitstellung historischer Unterlagen (Akten, Fotos, Objekte usw.) aus den 
eigenen Beständen ist eine Kernaufgabe des Montanhistorischen Dokumentationszentrums (montan.dok) 
beim Deutschen Bergbau-Museum Bochum. Die Benutzung der Bestände des montan.dok durch 
Einsichtnahme vor Ort ist in der Regel kostenfrei. Das schließt eine erste Vorrecherche, die schriftliche 
Erteilung von Auskünften und die Fachberatung durch Mitarbeitende des montan.dok ein (Ausnahme 
siehe 1.6). Die Benutzungsmodalitäten sind in der Benutzungsordnung des montan.dok geregelt.  
Für darüber hinausgehende Serviceleistungen, insbesondere für die Anfertigung und die Bereitstellung 
digitaler Reproduktionen und Unterlagen berechnet das montan.dok Gebühren zur Deckung der 
Unkosten.  
 
1. Serviceleistungen  

1.1. Bereitstellung von Fotokopien/Scans in einfacher Lesequalität (200 dpi) von Textunterlagen als 
PDF (Erstellung durch montan.dok mittels Kopierer; nur von konservatorisch geeigneten und 
unbedenklichen Vorlagen)  
pro Kopie: 0,30 €  

1.2. Bereitstellung digitaler Reproduktionen (Scans) in Reproduktionsqualität (TIFF, mind. 300 dpi) 
von Vorlagen bis max. DIN 4 (Erstellung durch montan.dok mittels Flachbett-scanner; nur von 
konservatorisch geeigneten und unbedenklichen Vorlagen)  
pro Scan: 3 €  

1.3. Bereitstellung digitaler Reproduktionen (digitale Aufnahmen) in Reproduktionsqualität (TIFF, 
mind. 300 dpi) Digitalisierung im Aufsichtsverfahren vorrangig von Vorlagen größer DIN A 4; 
Objektfotos von Musealen Objekten  
pro Aufnahme: 15 €  

1.4. Bereitstellung von AV-Materialien/Filmen  
Video-/Audiodateien oder Bänder in sendefähiger Qualität (BetaSP, DigiBeta); mehrere Medien 
werden getrennt abgerechnet  
pro angefangenen 15 Minuten: 10 €  

1.5. CD/DVD-Erstellung  
4 € pro CD/DVD  

1.6. Bearbeitungsgebühren  
Sofern die Bearbeitungszeit für Recherchen oder für die Bereitstellung von Materialien bzw. 
digitalen Reproduktionen aus konservatorischen oder sonstigen Gründen das übliche Maß 
erheblich überschreitet, behält sich das montan.dok die Berechnung eines 
Arbeitskostenzuschlages vor.  
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27 € je angefangene 30 Minuten  
1.7. Versandkosten  

 per Post/Kurier: tatsächliche Kosten für Versand bzw. Porto und Verpackung  
 per Mail: kostenlos  

 
2. Nutzungsgebühren  

für die Verwendung von Fotografien, Bildern und anderen Materialien, an denen das montan.dok 
entsprechende Nutzungsrechte inne hat  

 
2.1. Nutzung für wissenschaftliche und kulturelle Zwecke  

 Publikationen (Monographien, Aufsätze bis zu einer Auflage von 1000 Ex.; CD/DVD; 
eBooks; Online- und Open Access-Veröffentlichungen): kostenlos 

 Ausstellungen in öffentlichen Museen: kostenlos 
 

2.2. Nutzung für gewerbliche Zwecke  
 Publikationen (wie unter 2.1 sowie Flyer, Werbebroschüren, Plakate/Poster etc./einmalige 

Veröffentlichung): 70 €  
 Zweitveröffentlichungen/-auflagen: 35 €  
 Internet-Veröffentlichungen (max. Kantenlänge 800 Pixel): 70 €  
 Fernsehen, Film und Presse (außer Tagespresse): 100 €  

 
3. Benutzungsmodalitäten  
 
Die zur Verfügung gestellten Unterlagen dürfen allein für den angegebenen Zweck verwendet werden. 
Eine anderweitige Nutzung und insbesondere eine Weitergabe an Dritte sind nicht gestattet und bedürfen 
der ausdrücklichen Genehmigung durch das montan.dok.  
 
Möglicherweise hat das montan.dok an den zur Verfügung gestellten Dokumenten keine Rechte, ins-
besondere keine Nutzungs- und Verwertungsrechte inne, so dass unter Umständen Dritte an den 
Dokumenten weiterhin Rechte innehaben können, aber trotz sorgfältiger Recherche nicht ermittelt wer-
den konnten. Gemäß der Benutzungsordnung des montan.dok ist der Benutzer/die Benutzerin 
verpflichtet, bei der Benutzung und Auswertung von Materialien aus dem montan.dok bestehende Rechte 
Dritter zu beachten. Der Benutzer/die Benutzerin übernimmt die alleinige Verantwortung für die Nutzung 
der zur Verfügung gestellten Dokumente und stellt das montan.dok von allen Ansprüchen frei, die unter 
dem rechtlichen Gesichtspunkt von Verwertungs- und Schutzrechten sowie von Persönlichkeitsrechten 
gegenüber dem montan.dok bzw. dem Deutschen Bergbau-Museum Bochum geltend gemacht werden. 
Die Freistellung umfasst die Übernahme von Kosten für eine angemessene Rechts-verteidigung.  
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Der Benutzer/die Benutzerin ist verpflichtet, bei Verwendung von Unterlagen aus den Beständen des 
montan.dok bei jeder Veröffentlichung auf das „Montanhistorische Dokumentationszentrum 
(montan.dok) beim Deutschen Bergbau-Museum Bochum“ als Quelle hinzuweisen. Weitere Details 
finden sich in den Hinweisen zur „Zitierweise“. 
 
Bei Veröffentlichung unter Verwendung von historischen Unterlagen aus den Beständen des montan.dok 
ist diesem unaufgefordert ein kostenfreies Belegexemplar zuzusenden.  
 
Das montan.dok behält sich vor, die Anfertigung von Reproduktionen aus rechtlichen, konservatorischen 
oder sonstigen Gründen abzulehnen.  
 
Vorstehend sind die Entgeltsätze für Standardleistungen des montan.dok aufgeführt. In begründeten 
Ausnahmefällen können abweichende Entgeltsätze berechnet werden. Das montan.dok informiert seine 
Benutzer und Benutzerinnen in diesen Fällen vorher über die tatsächlich anfallenden Kosten und holt 
deren Zustimmung zur Kostenübernahme ein. 
 
Stand: Juli 2015 
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